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Öffentliche Bekanntmachung Gemeinde Neu Kaliß

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Eldeaue“ für den Ortsteil Heiddorf Bekanntmachung des Eintretens der 

Genehmigungsfiktion (Genehmigung durch Fristablauf) gemäß § 6 (4) BauGB

Die Gemeindevertretung Neu Kaliß hat durch das Amt Dömitz-Malliß mit Schreiben vom 02.08.2022 - Eingang beim Landkreis am 

17.08.2022 die Genehmigung für die am 14.07.2022 in öffentlicher Sitzung beschlossene Satzung zum Bebauungsplan BP3 Neu Kaliß 

„Eldeaue“ in der Fassung der 5. Änderung, bestehend aus Planteil A sowie Textteil B in der Endfassung vom 14.07.2022 sowie der dazuge-

hörigen Begründung mit naturfachlichen Betrachtungen in der Endfassung vom 14.07.2022 beantragt. Nach Fristablauf hat der Landkreis 

mit Schreiben vom 22.11.2022 der Gemeinde mitgeteilt, dass die gemäß § 6 (4) BauGB vorgegebene Endscheidungsfrist am 18.11.2022 

abgelaufen war und somit die Genehmigungsfiktion (Genehmigung durch Fristablauf) eingetreten ist. Die Genehmigung kann daher zur 

Erlangung der Rechtskraft bekannt gegeben werden. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass etwaige Verfahrens- oder Form-

mängel durch diese Bekanntgabe nach § 6 (5) BauGB / § 10 (3) BauGB nicht geheilt werden.

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Heiddorf der Gemeinde Neu Kaliß und umfasst den Bereich östlich der Straße Eldeaue (Gemar-

kung Heiddorf, Flur 1, Flurstücke 126/20, 136/1, 158 - 163 und 171 - 172). Ziel der aktuellen Planung ist die Änderung der Festsetzung 

von bisher MI (Mischgebiet) zu WA (Wohnen) mit Darstellung der notwendigen inneren Erschließung (Privatstraße) für die bisher nicht 

bebauten Bereiche.

Der Inhalt der Bekanntmachung und die Satzung zum B-Planverfahren 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Eldeaue“ für den Ortsteil 

Heiddorf in Neu Kaliß sind auch unter der Internetadresse http://www.amtdoemitz-malliss.de veröffentlicht und online einsehbar.

Mit Ablauf des Tages der öffentlichen Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 3 „Eldeaue“ für den Ortsteil Heiddorf in Neu Kaliß 

in der Fassung der 5. Änderung in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan Nr. 3 „Eldeaue“ für den Ortsteil Heiddorf in Neu Kaliß in der Fassung der 5. Änderung im Amt 

Dömitz-Malliß, Slüterpiatz 2, 19303 Dömitz, Raum 26 zur allgemeinen Information für die Öffentlichkeit während der Dienststunden:

Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

13:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn 

sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begründenden 

Sachverhaltes gegenüber der Gemeinde Neu Kaliß geltend gemacht worden sind (§ 215 BauGB). Es wird auf die Bestimmungen des § 5 

Abs. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-

ansprüche für die Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung und über das eschen von Entschädigungsansprüche wird 

ebenfalls hingewiesen.

Neu Kaliß, 01.12.2022

Burkhard Thees

Bürgermeister

ÖFFENTliche BEKANNTmachungen
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